
 

Virale hämorrhagische Krankheit 

Virale hämorrhagische Krankheit (VHK/RHD)     (Stand 17.5.16) 
 
Die VHK ist zurück in der Schweiz. Nachdem in den Jahren 2010-2015 national lediglich 5 
Seuchenfälle gemeldet waren, liegen nun im angelaufenen zweiten Quartal des Jahres be-
reits 4 Seuchenmeldungen aus den Kantonen Zürich und Wallis vor. Hervorzuheben ist, 
dass es sich bei den aktuellen Befunden um den neuen Typ 2 des verantwortlichen Calicivi-
rus handelt. Dieser Stamm ist vor einigen Jahren in Portugal aufgetreten und dann via Spa-
nien nach Frankreich verschleppt worden. Nun hat er sich in die Schweiz ausgebreitet, wobei 
nicht bekannt ist, wie das Virus eingeschleppt wurde (lebende Tiere, Einstreumaterial, etc.). 
Aktuell sind im Kanton Luzern keine Fälle von VHK gemeldet worden. Das Virus ist für den 
Menschen nicht gefährlich. 
 
Informationen zur Krankheit 
Beim Erreger handelt es sich um ein Calicivirus mit krankmachenden und nicht krankma-
chenden Varianten. Das Virus ist unbehüllt und daher relativ stabil gegen Umwelteinflüsse 
und Desinfektionsmittel. Es bleibt in trockener Umgebung bis zu drei Monate infektiös, bei 
tiefen Temperaturen bzw. in gefrorenem Kaninchenfleisch sogar erheblich länger. 
Der neue Typ 2 unterscheidet sich v.a. darin von klassischen VHK-Infektionen, dass alle Al-
terskategorien erkranken können. Waren bei der klassischen VHK die Jungtiere bis zu einem 
Alter von 4 Wochen geschützt resp. erkrankten nicht, werden jetzt auch Todesfälle bei Ka-
ninchensäuglingen verzeichnet. Die Erkrankungs- und Todesrate ist somit noch höher, prak-
tisch bei 100 % der Tiere eines Bestandes (Inkubationszeit: 1- 2 Tage). Die Symptome bei 
akutem Verlauf sind Apathie, Fieber, Dyspnoe, Koordinationsstörungen und Zittern. Kurz vor 
dem Tod treten Krämpfe und Blutungen aus der Nase auf. Bei subakut bis chronischem Ver-
lauf ist eine Spontanheilung möglich. Die Immunität nach überstandener Infektion ist dauer-
haft und stabil, diese Tiere sind in der Regel keine Virusausscheider. 
Es handelt sich um eine Krankheit mit hoher Ansteckungsgefahr. Die Verbreitung erfolgt vor 
allem durch direkten Kontakt (Ausstellungen!) oder indirekt durch virushaltige Sekrete, Kot 
und Harn (kontaminiertes Futter, Einstreu, Haare, Kleider, usw.). 
VHK ist eine zu überwachende Seuche gemäss Tierseuchenverordnung Art. 291. Sympto-
me, die auf eine Erkrankung mit VHK hinweisen, sollen umgehend durch einen Tierarzt ab-
geklärt werden lassen. 
Für den Menschen besteht keine Gefahr der Übertragung, bzw. Erkrankung. 
 
Impfung und Impfstoffe 
Nachdem der Schweizerische Rassekaninchenverband während Jahren die VHK-Impfung 
von Tieren für Ausstellungen verlangt hatte, wurde diese Impfpflicht im Jahr 2005 aufgeho-
ben. Seither wurden nur noch vereinzelt Tiere geimpft. Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass weitaus die meisten Tiere in der Schweiz voll empfänglich gegenüber der 
VHK sind. 
Eine Impfung ist in der Schweiz nach wie vor zugelassen. Die Impfung mit inaktiviertem 
Impfstoff wurde bisher als Notmassnahme in verseuchten Gebieten und als Prävention in 
Beständen mit Ausstellungstieren empfohlen.  
Der in der Schweiz zugelassene Impfstoff Arvilap® ist nur bedingt wirksam gegen den neuen 
Typ 2 der VHK-Viren. Er kann eine Abschwächung der VHK-2-Infektion bewirken, jedoch 
nicht einen wirksamen Schutz. Neue Impfstoffe, die besser gegen VHK-2 schützen, sind 
noch nicht in der Schweiz zugelassen. Sie können momentan lediglich auf der Basis einer 
„Einzeleinfuhrbewilligung des IVI“ importiert und eingesetzt werden. 
 
Arvilap®: bisheriger Impfstoff, Vertrieb durch Graeub 
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Schutz gegen VHK-1, Notimpfung gegen VHK-1, Abschwächung der VHK-2 Infektion Impf-
stamm, inaktiviertes VHK-Virus 
Impfung ab 4. Alterswoche, Impfschutz ab 7 Tagen (50%iger Schutz ab 3 Tagen), Dauer des 
Impfschutzes 1 Jahr (bei VHK-2 nur Impfschutz gegen letalen Ausgang der Infektion, kein 
Schutz gegenüber vorübergehendem Fieber und Inappetenz,  Dauer des Impfschutzes noch 
nicht untersucht)  
 
Novarvilap® (Ovejero Laboratorios, Spanien): Wirksam gegen VHK-2, inaktiviertes VHK-2-
Virus  
Für adulte Kaninchen und Jungtiere ab der 4. Alterswoche, Immunität ab 7 Tage nach Imp-
fung, Dauer der Immunität bisher noch nicht bekannt (derzeit noch in Testphase)  
 
Filavac VHD Variant® (Filavie, Frankreich): Wirksam gegen VHK-2, inaktiviertes VHK-2-
Virus 
Für adulte Kaninchen und Jungtiere ab der 4. Alterswoche, Immunität ab 7 Tage nach Imp-
fung, Dauer der Immunität bisher noch nicht bekannt (derzeit noch in Testphase) 
 
 
Kaninchenausstellungen 
Gemäss Art. 30 Abs. 2 der eidg. Tierseuchenverordnung hat der Kantonstierarzt bei Märkten 
und Ausstellungen von Kaninchen von Fall zu Fall die nötigen Massnahmen zur Verhütung 
von Seuchen zu treffen. Er verbietet solche Anlässe bei drohender Seuchengefahr. 
Aktuell finden viele Jungtierschauen statt. Wegen der ausserordentlichen Widerstandskraft 
des Virus in der Aussenwelt und der immanenten Verschleppungsgefahr wird empfohlen, in 
Kantonen, wo die VHK festgestellt wird, vorübergehend auf Jungtierschauen (oder andere 
Ausstellungen mit Kaninchen) zu verzichten. Als zeitliche Richtlinie für diese Massnahmen 
können ab Auftreten der VHK 2 Monate genommen werden. Wenn in diesem Zeitraum im 
Kanton keine neuen Fälle auftreten, kann die Massnahme aufgehoben werden. 
Aktuell sind uns keine Fälle im Kanton Luzern bekannt, bzw. gemeldet worden. Deshalb 
werden zum jetzigen Zeitpunkt im Kanton Luzern keine Ausstellungen verboten. Dies kann 
sich aber je nach Seuchenlage jederzeit ändern. Wir bitten alle Ausstellungsverantwortlichen 
sich vorgängig beim Veterinärdienst zu orientieren, ob solche Veranstaltungen möglich sind. 


